Vorname, Name







Datum

Amtsbezeichnung

Dienstgruppe 

ZA 32
im Hause

auf dem Dienstweg

Anrechnung von „Rüstzeiten“

Sehr geehrte Damen und Herren,

unter Bezugnahme auf die aktuelle Rechtsprechung (VG Münster- Az. 4 K 2819/04-  und VG Aachen vom 10.01.2008- Az.: 1 K 469/07) beantrage ich, seit dem 01. 01. 2005 bei der Berechnung der Arbeitszeitkonten pauschale Übergabe- und Ankleidezeiten vor und nach der Dienstschicht in Höhe von insgesamt 15 Minuten pro Diensttag zu berücksichtigen.

Begründung:

Nach Nr. 1.1 der Dienstkleidungsordnung der Polizei NRW (RdErl. d. IM v. 08.01.2000 – IV C 3-5204. MBl. NRW 2000 S. 126) haben Polizeivollzugsbeamtinnen und – beamte während des Dienstes Dienstkleidung zu tragen. 
Nach den vorgenannten Entscheidungen ist das An- und Ablegen der Dienstkleidung und die notwendigen Übergabegespräche der Bediensteten der aufeinanderfolgenden Dienstschichten reguläre Dienstzeit der Polizeivollzugsbeamten.

Nach dem Betreten der Dienststelle benötige ich ca. 10 Minuten, um mich streifenfertig zu machen. Zum Ende meines Dienstes benötige ich 5 Minuten, um die Ausstattung wieder abzulegen.

Diese Zeiten sind mir nach der o.g. Rechtsprechung als Dienstzeiten für den angegebenen Zeitraum gutzuschreiben.

Da in dieser Angelegenheit bereits mehrere Verwaltungsgerichtsverfahren anhängig sind, beantrage ich im Hinblick auf die mit dem örtlichen Personalrat vereinbarte Vorgehensweise zudem, dass mein Antrag bis zu einer letztinstanzlichen Gerichtsentscheidung ruhend gestellt wird.
Mit freundlichen Grüßen,

Unterschrift

